
Zeitschrift: Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art

Herausgeber: Visarte Schweiz

Band: - (1905)

Heft: 59

Artikel: Zukünftige Ausstellungen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-626836

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-626836
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


bis dass die Turnusausstellungen des schweizerischen
Kunstvereins die gewünschten Garantien bieten, die
die Künstler das Recht haben zu fordern, unterstützen
wir lebhaft den Protest der Sektion Genf. — Wir
wissen, was wir von einer Nationalen Kunstausstellung
zu erwarten haben, aber wir wissen nicht, was uns
eine Turnusausstellung bringen würde.

Für das Zentralkomitee:
Der Präsident :

Jfflv G/ran/rt.

Zukünftige Ausstellungen.

Wir haben folgende Antworten auf unsere Fragen
in Nr. 57 der «Schweizer Kunst» erhalten:

So£fio« fFfl/Z/r: «Jedem Mitglied von vornherein das

Recht zu geben, ein Werk auszustellen, scheint uns
übertrieben und ungerechtfertigt, würde auch auf die

Qualität unserer zukünftigen Ausstellungen schädigend
wirken.

Wir halten dafür, dass eine Zentraljury den Sektions-

jurys vorzuziehen sei. Letzteren wird immer die not-

wendige Unabhängigkeit fehlen. Aber diese Zentral-

jury sollte aus Delegierten jeder Sektion bestehen
Diese Jury hätte auch die Hängekommission zu be-

stellen.»

SeH/o« TaKMKwe : «In Beantwortung Ihrer 2 Fragen
in Nr. 57 unseres Organs, benachrichtigen wir Sie, dass

unsere Sektion die erste Frage: «Hat jedes Mitglied
der Gesellschaft von vornherein das Recht, an den

Ausstellungen der Gesellschaft wenigstens ein Bild aus-

zustellen?» einstimmig mit yVt beantwortet, doch unter
der Bedingung, dass der jedem Mitglied oder jeder
Sektion zugewiesene Platz genau bestimmt und gerecht-
fertigt sei.

Wir glauben, zweite Frage, dass eine ZeKfra//zzry

vorzuziehen ist. Die Sektionsjurys bieten zu viel
Nachteile. »

Sete'öTi Z»nc/;: «Was das Anrecht eines jeden Mit-
gliedes, von vornherein ein Bild an den Ausstellungen
der Gesellschaft ausstellen zu können, betrifft, ist die

Sektion Zürich goge« eine solche Regel, von der Ansicht
ausgehend, dass die unbedingte Zuerkennung eines

solchen Rechtes die künstlerische Anstrengung' jeweilen
beeinträchtigen könnte. Wir nehmen an, dass bei ehr-

lieber, künstlerischer Arbeit die Jury für wenigstens ein

Bild nicht zu befürchten sein dürfte. — Die Jury
wünscht die Sektion Zürich zusammengesetzt
aus je einem Sektionsvertreter; desgleichen sollen beim

Hängen die Sektionen vertreten sein. — Der etwas

grössere Apparat dürfte eine möglichst gerechte Be-
urteilung und Placierung der Werke erzielen.

Passivmitglieder.

Die St'/Mo« Zürich schreibt uns darüber: «Den An-
trag des Herrn Girardet betr. Aufnahme von Passiv-
mitgliedern /zegrMW die Sektion Zürich in der gegebenen
Form rt/u". AVir erlauben uns, betr. die Vergünstigungen,
welche die Passivmitglieder zu gemessen hätten, eine

Anregung zu machen. Es wäre dies die Gratiszustel-
lung einer Anzahl Schwarz-weiss-Blätter (3 bis 4 pro
Jahr) an jedes Passivmitglied. Erhalten würden die
Originale dieser Blätter durch Einsendungen der Aktiv-
mitglieder, aus welchen eine Jury die Auswahl zu
treffen hätte. — Die Blätter würden vervielfältigt. —
Das erstemal dürften die Künstler gar keine oder
nur eine sehr geringe Entschädigung beanspruchen ;

die Gesellschaft würde die Kosten der Drucklegung zu
tragen haben. — Kommen dann finanzfette Jahre, so

sind die von der Jury gewählten Arbeiten den Künstlern
entsprechend zu bezahlen. Wir glauben, dass einige
Blätter pro Jahr viel Freude machen und unserer Sache

künstlerisch und finanziell gute Dienste leisten würden. »

Ich finde diese Anregung vortrefflich, nur scheinen

mir, hauptsächlich für den Anfang, 3 bis 4 Blätter
etwas viel. — Ich glaube, man sollte die Zahl, Grösse etc.
der Blätter nach der Zahl der gewonnenen Passiv-

mitglieder richten, um das finanzielle Gleichgewicht
herzustellen. — Das Prinzip scheint mir aber, wie
gesagt, vorzüglich. — Wir gewärtigen die Aeusserungen
der übrigen Sektionen. 5VC. G.

Vorschlag- der Sektion Paris.

Die Sektion Paris macht folgenden Vorschlag:
«Künstlerinnen können eingeladen werden, in die

Gesellschaft schweizerischer Maler und Bildhauer ein-

zutreten» und wünscht, dass sich die Sektionen darüber
aussprechen, da darüber an nächster Generalversamm-

lung debattiert werden soll.

Herr P. E. Vibert schreibt dazu, er bedaure die

Abwesenheit an unseren Ausstellungen der Fräulein
Bally. Breslau, Cunz, Langenegger, Rœderstein u. a. m.

Einverstanden Könnte man aber nicht sagen :

«Künstlerinnen können eingeladen werden, sich an

unseren Ausstellungen zu beteiligen statt « in die Gesell-

schaft einzutreten» 5IC. G.
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